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Regeste

Ausstellung von Rückreisevisa | Bürgerrecht und Ausländerrecht

Erwägungen

E. 1
A.________, seine Ehefrau sowie ihre gemeinsamen Zwillingssöhne, alle Staatsangehörige
von Bosnien-Herzegowina, wurden am 2. April 2003 wegen einer schwerwiegenden
persönlichen Notlage gemäss Art. 44 Abs. 3 AsylG vorläufig in der Schweiz aufgenommen.
Am 10. Mai 2005 lehnte das Bundesamt für Migration ihr Gesuch um Ausstellung von
Rückreisevisa, die es ihnen ermöglichen sollten, die Eltern der Ehefrau in ihrer Heimat zu
besuchen und anschliessend wieder in die Schweiz einzureisen, ab. Nachdem gegen diese
Verfügung Beschwerde beim Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement erhoben
worden war, kam das Bundesamt teilweise auf seine Verfügung zurück und stellte das
beantragte Rückreisevisum für die Ehefrau von A.________ aus, nicht jedoch für diesen
selber und für die Söhne. Mit Entscheid vom 14. Juli 2005 wies das Eidgenössische Justiz-
und Polizeidepartement die Beschwerde ab, soweit sie (in Bezug auf die Ehefrau) nicht
gegenstandslos geworden war. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 15. August 2005
beantragen A.________ und die beiden Söhne dem Bundesgericht, es sei festzustellen, dass
der Beschwerdeentscheid des Departements in unzulässiger und unverhältnismässiger
Weise in die Freiheitsrechte der Beschwerdeführer eingreife, die Entscheide des
Bundesamtes für Migration sowie des Departements seien aufzuheben und diese Behörden
seien anzuweisen, den Beschwerdeführern Rückreisevisa für ein erstmaliges Treffen der
Kinder mit den Grosseltern auszustellen. Zudem wird um Gewährung der unentgeltlichen
Rechtspflege ersucht.

E. 2
Auf dem Gebiete der Fremdenpolizei ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gemäss Art.
100 Abs. 1 lit. b OG unzulässig gegen die Einreiseverweigerung, die Einreisebeschränkung
und die Einreisesperre (Ziff. 1) sowie gegen die Erteilung oder Verweigerung von
Bewilligungen, auf die das Bundesrecht keinen Anspruch einräumt (Ziff. 3).

E. 2.1
Der angefochtene Entscheid stützt sich auf die Verordnung vom 27. Oktober 2004 über die
Ausstellung von Reisedokumenten für ausländische Personen (RDV; SR 143.5), welche die
Verordnung vom 11. August 1999 über die Abgabe von Reisepapieren an ausländische
Personen (RPAV; AS 1999 2368) abgelöst hat. Die Verordnung regelt die Frage, ob einem
Ausländer ein Pass für eine ausländische Person, ein Identitätsausweis, ein Reiseausweis
oder ein Reiseersatzdokument ausgestellt werden kann. Diesbezüglich war schon unter der
Herrschaft der RPAV und der zuvor geltenden Verordnung vom 9. März 1987 über



Reisepapiere für schriftenlose Ausländer die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig, weil
nicht die Erteilung einer Bewilligung im Sinne von Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 OG streitig
ist (vgl. Urteil 2A.205/1996 vom 28. Oktober 1996; ferner Urteil 2A.56/2002 vom 14. Juni
2002, E. 1.2, mit Hinweis auf weitere Urteile) und es auch nicht um die Ermöglichung oder
das Verbot der Einreise (Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 OG) geht.

E. 2.2
Der Beschwerdeführer und seine Familienangehörigen verfügen über gültige Reisepässe
von Bosnien-Herzegowina. Sie ersuchen um Eintragung von Rückreisevisa in diese
vorhandenen heimatlichen Reisepapiere. Über entsprechende Gesuche wird in analoger
Anwendung von Art. 5 Abs. 2 RDV entschieden, welcher die Voraussetzungen für die
Erteilung eines Identitätsausweises mit Rückreisevisum an eine vorläufig aufgenommene
Person umschreibt. Dies ändert nichts daran, dass vorliegend nicht die Ausstellung eines
Dokuments, sondern allein die Ausstellung des Rückreisevisums streitig ist. Wie das
Bundesgericht im Urteil 2A.56/2002 vom 15. Juni 2002 (E. 1.3) entschieden hat, verlangt
der Ausländer, der ein Gesuch um Erteilung eines Rückreisevisums stellt, zum Voraus eine
Genehmigung der Wiedereinreise für den Fall, dass er sich ins Ausland begibt. Die
Verweigerung des Rückreisevisums erweist sich damit als eine im Voraus ausgesprochene
(Wieder)Einreiseverweigerung und fällt damit unter die Ausschlussbestimmung von Art.
100 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 OG, worauf bereits das Departement im angefochtenen Entscheid
hingewiesen hat. Sein Beschwerdeentscheid ist endgültig und kann nicht mit
Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden.

E. 2.3
Auf die offensichtlich unzulässige Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist im vereinfachten
Verfahren ( Art. 36a OG ), ohne Schriftenwechsel oder andere Instruktionsmassnahmen,
nicht einzutreten.

E. 2.4
Die Beschwerdeführer haben um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ersucht. Da
sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig erweist, kann dem Gesuch wegen
Aussichtslosigkeit der Rechtsbegehren nicht entsprochen werden ( Art. 152 OG ).
Entsprechend dem Verfahrensausgang sind die Beschwerdeführer daher kostenpflichtig (
Art. 156 OG ). Die Kosten sind allein dem Beschwerdeführer 1 aufzuerlegen, der auch für
seine minderjährigen Söhne handelt. Für die Bemessung der Gerichtsgebühr ( Art. 153 Abs.
1 OG ) gilt Art. 153a Abs. 1 OG .
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